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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 14 „SÜDENDE“, GEMEINDE DERSUM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Anlass und Ziel der Planaufstellung 

Am 07.11.2019 hat der Rat der Gemeinde Dersum für einen Bereich südwestlich des Ortskernes die 
Einleitung eines Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 14 „Südende“ beschlossen. Das Plangebiet hat 
eine Größe von etwa 1,27 ha. 
 

 
Lage Plangebiet Bebauungsplan Nr. 14 „Südende“ 

(Quelle: Nibis Kartenserver LBEG http://nibis.lbeg.de; https://www.geobasis.niedersachsen.de) 

 
Dersum ist eine Gemeinde im Landkreis Emsland in Niedersachsen. Sie gehört der Samtgemeinde 
Dörpen an, die ihren Verwaltungssitz in der Gemeinde Dörpen hat. Die Gemeinde Dersum liegt 
zwischen der Ems im Osten und der Grenze zu den Niederlanden im Westen. 1973 wurde die ehemals 
selbstständige Gemeinde Neudersum eingegliedert. 

http://nibis.lbeg.de;
https://www.geobasis.niedersachsen.de)


Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort, Haren (Ems) 2019 Seite 4  Begründung zum Bebauungsplan Nr. 14 
   „Südende“, Gemeinde Dersum 

Begründg BPl 14 Südende Neudersum 18-02-2020.docx 

Die Gemeinde Dersum ist als ländliche Gemeinde bestrebt, in den einzelnen Ortsteilen wie Dersum und 
Neudersum gleichermaßen und bedarfsgerecht attraktive Wohnbaugrundstücke vorzuhalten. Damit 
werden auch Bedingungen geschaffen, die es den vielen gewerblichen und industriellen Betrieben in 
den lokalen und regionalen Gewerbe- und Industriegebieten einfacher machen, Arbeitnehmer 
anzuwerben. Der Wohnstandort Neudersum hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
entwickelt und es sollen weiterhin entsprechend dem örtlichen Bedarf ausreichend erschlossene 
Wohngrundstücke vorgehalten werden. 
Für die Gemeinde Dersum ist es ein wichtiges städtebauliches Ziel, Wohnbaugrundstücke zu 
sozialverträglichen Preisen für Bauwillige vorzuhalten, wobei die Nutzung nicht bebauter Bereiche in 
der jeweiligen Ortslage sowie mögliche abschließende innerörtliche Randbebauungen im besonderen 
Fokus stehen. Im konkreten Fall hat die Gemeinde Dersum nun die Möglichkeit, bisher unbebaute und 
unbeplante Flächen direkt an ein bestehendes Wohnbaugebiet anschließend für wohnbauliche Zwecke 
zu erschließen und ein weiteres kleines Baugebiet zu entwickeln. Konkrete Bauinteressenten sind der 
Gemeinde bekannt, so dass hier aufgrund dieser Nachfrage deutlicher Handlungsbedarf besteht. 
Nordöstlich an den Geltungsbereich angrenzend findet sich das Wohnquartier „Neulande“ mit folgenden 
Bebauungsplänen (Allgemeine Wohngebiete): 

- Bebauungsplan Nr. 5 „Neulande“ (WA, MD; 1985), 
- Bebauungsplan Nr. 6 „Neulande II“ (WA, MD; 1988), 
- Bebauungsplan Nr. 8 „Neulande III“ (WA, MD; 1994), 
- Bebauungsplan Nr. 16 „Neulande IV“ (WA; 2007). 

Diese vorliegende Planung entspricht den städtebaulichen Absichten der Gemeinde Dersum, 
Wohngrundstücke für den anstehenden Bedarf vorhalten zu können und dabei vornehmlich innerörtliche 
Randbereiche als Lückenschluss zu angrenzenden Wohngebieten einer Bebauung zuzuführen 
(Innenentwicklung). 

Das Verfahren soll nach §13b BauGB durchgeführt werden, da bei Bebauungsplänen, die bis zum 31. 
Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden, auch Flächen im bisherigen Außenbereich gemäß § 13b 
i.V.m. § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren) einbezogen werden können. Dieser Bebauungsplan 
wird als Bebauungsplan gemäß § 13 b BauGB aufgestellt, da es sich um die Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren handelt. Damit entfällt die Umweltprüfung gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB einschließlich Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung als Teil der 
Begründung zum Bebauungsplan. 

Die Gemeinde Dersum kommt den Planungserfordernissen mit diesem Bebauungsplan nach und 
gewährleistet gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem 
Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung. 

2. Darstellung der derzeitigen Nutzungen 

Es handelt sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche, die an ein bestehendes Wohnquartier anschließt. 
Südlich finden sich noch angrenzend landwirtschaftliche Nutzflächen, die ackerbaulich genutzt werden. 
Im Osten verläuft eine grabenbegleitende Baumreihe bzw. Strauch-/Baumhecke. Im Westen finden sich 
Wohngebäude an der K147 („Dorfstraße“). 
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3. Darstellung der geplanten Nutzung 

3.1 Städtebauliche Ziffern und Werte 

Die folgenden Werte des Änderungsbereiches wurden aus der CAD-Zeichnung ermittelt. 
 

  Zweckbest. m² anteilig % 
1. Geltungsbereich Gesamtfläche 12.687 100% 
2. WA - Allgemeindes Wohngebiet 10.246 80,8% 
  überbaubar 8.001   
  überbaubar bei GRZ 0,4 4.098   
  Verkehrsflächen 2.441 19,2% 
  Planstraße 2.286   
  Fußweg 155   
3. Versiegelbare (=überbaubare) Baugebietsfläche 4.098   
  Unversiegelbare Baugebietsfläche 6.148   
  Voraussichtlich versiegelte Verkehrsfläche (Ansatz 70%) 1.709   

 

3.2 Begründung der Festsetzungen und sonstigen Planinhalte des 
Bebauungsplans 

3.2.1 Rechtliche Vorgaben, übergeordnete Planungen 

Rechtsgrundlagen für diese Bauleitplanung sind: 

Ø Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

Ø Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

Ø Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 4.Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

Den digitalen Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
zufolge sind für den Geltungsbereich keine Darstellungen enthalten. Geschützte Biotope, 
Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete sind innerhalb des Geltungsbereiches sowie in der Umgebung 
nicht vorhanden. 

Der Geltungsbereich ist im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland 2010 als 
„Vorhandene Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt. 
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Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Dörpen stellt für den Geltungsbereich zum größten Teil 
Wohnbaufläche dar. Für den östlichen Teilbereich des Geltungsbereiches ist keine Darstellung im FNP 
enthalten. 

 
Da der vorliegende Bebauungsplan in Teilen von den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
abweicht, wird der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Dörpen im Wege der Berichtigung 
angepasst (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 

Mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 20.07.2017) wurde der § 13 b eingeführt. Demnach kann bei Bebauungsplänen, die bis zum 31. 
Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden, auch für Flächen im bisherigen Außenbereich der § 13 a 
BauGB (beschleunigtes Verfahren) angewendet werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• mit dem Bebauungsplan wird eine Grundfläche (im Sinne des § 13 a Absatz 1 Satz 2) von weniger 
als 10.000 m² festgesetzt und 

• es wird die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet, die sich an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen. 

Gemäß § 13 a BauGB dürfen zudem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Mit der vorliegenden Planung soll auf einer ca. 10.250 
m² großen Fläche (WA-Fläche) eine ergänzende Wohnnutzung in Anlehnung an die bestehende 
Wohnnutzung in der Umgebung ermöglicht werden. Mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 
für das geplante allgemeine Wohngebiet und damit einer zulässigen Grundfläche von ca. 4.100 m² wird 
der Schwellenwert von 10.000 m² unterschritten. 
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Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines 
Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele und der Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben 
sich nicht. 

Die Voraussetzungen des § 13 b BauGB sind somit bei der vorliegenden Planung gegeben. Damit 
entfällt die Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB einschließlich Umweltbericht und 
zusammenfassender Erklärung als Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

3.2.2 Art der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind Festsetzungen als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
nach § 4 BauNVO getroffen worden, um die Bebauung des Geltungsbereichs mit Wohngebäuden zu 
ermöglichen. Ausnahmsweise mögliche Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind nicht 
zulässig, da es sich um ein Wohngebiet handelt und sich als solches entwickeln soll. Weiterhin ist aus 
städtebaulichen Gründen die Anzahl der Wohnungen je Gebäude auf zwei beschränkt worden. Mit 
diesen Festsetzungen soll der gewollte Wohncharakter dieses Gebietes gesichert und eine Einbindung 
an die bestehende Struktur des angrenzenden Wohnquartiers erreicht werden. Die Festsetzungen 
ergeben sich aus den grundsätzlichen und machbaren Planungsvorstellungen unter Berücksichtigung 
der gemeindlichen Belange. 

3.2.3 Maß der baulichen Nutzung; Bauweise, Baugrenzen 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,4 und einer Geschoßfläche von 0,5 bei offener Bauweise als Einzel- und Doppelhäuser mit I 
Vollgeschoß, da eine zweigeschossige Bauweise in diesem dörflich geprägten Ortsteil eher unüblich ist 
und in diesem Bereich vermieden werden soll. Weiterhin wird eine Höhe von 0,5 m für die Oberkante 
des fertigen Erdgeschoßfußbodens sowie 10,0 m für die Firsthöhe jeweils als Höchstmaß festgesetzt. 

Durch die zuvor genannten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zur Bauweise wird eine 
verträgliche Bauweise festgesetzt, die sich an die örtlichen und insbesondere benachbarten 
Gegebenheiten anpasst. Weiterhin soll mit dem festgelegten Maß der baulichen Nutzung einer zu 
starken Versiegelung der Flächen in diesem Bereich entgegengewirkt werden. Als ein wichtiger 
städtebaulicher Belang muss auch die Erhaltung von Freiflächen gewahrt sein. Um diesen Belangen 
Rechnung zu tragen, wird für das Plangebiet das Maß der baulichen Nutzung so festgesetzt. Der 
Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Achse der Fahrbahn vor der jeweiligen Gebäudemitte. 
Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass sie einen ausreichenden Abstand zu den angrenzenden 
Nutzungen sichern. 

3.2.4 Textliche Festsetzung 

Die textlichen Festsetzungen und die Festsetzungen des Bebauungsplanes dienen der Sicherung der 
Rahmenbedingungen dieses Bebauungsplanes, um auftretende Konflikte mit vorhandenen Nutzungen 
zu regeln. 

1. Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO: Das Allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend 
dem Wohnen. Ausnahmsweise mögliche Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO 
sind nicht zulässig. 

Begründung: Diese textliche Festsetzung erfolgt zur Klarstellung der zulässigen Nutzungen in dem 
Allgemeinen Wohngebiet. Die ausdrückliche städtebauliche Absicht der Gemeinde Dersum war und ist 
die Schaffung eines Wohngebietes. Die zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO 
sind wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotentials nicht vorgesehen. 

2. Zahl der Wohnungen: Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind max. 2 Wohnungen pro 
Wohngebäude zulässig. Bei Doppelhäusern ist max. 1 Wohnung pro Wohngebäude 
(=Doppelhaushälfte) zulässig. 

Begründung: Das Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll u.a. mit dieser Festsetzung 
erreicht werden. Diese Festsetzung sichert eine einheitliche Bebauung und spiegelt die geplanten 
Entwicklungs- und Planungsabsichten wieder. Weiterhin werden durch diese Festsetzung die mit 
höheren Wohnungszahlen verbundenen Folgen (Verkehrsintensität, Stellplatzbedarf) vermieden. Eine 
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Einliegerwohnung entsprechend §44 NBauO hingegen ist in einem Einzelhaus zulässig und mit den 
örtlichen Gegebenheiten vereinbar. 

3. Maximale Höhe des Erdgeschossfußbodens (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO): Die Oberkante des 
fertigen Erdgeschossfußbodens (Sockelhöhe) darf nicht mehr als 0,50 m über der endgültig 
ausgebauten Straße, gemessen in der Mitte der Straße und in der Mitte der Straßenfront des 
Gebäudes liegen. 

4. Maximale Gebäudehöhe (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO): Die maximale Gebäudehöhe (= 
Firsthöhe) beträgt, gemessen ab dem Bezugspunkt (textliche Festsetzung Nr. 5), 10,0 m. 

5. Bezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO): Bezugspunkt für die textlichen Festsetzungen zur 
Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante der ausgebauten Straße, gemessen 
in der Mitte der Fahrbahn und in der Mitte der Straßenfront vor dem jeweiligen Grundstück. 

Begründung: Durch die Festlegung der Bezugspunkte wird ein einheitliches Ausgangsmaß für die 
Ermittlung der Höhen festgeschrieben, um so einem willkürlich gewählten Höhenbezugspunkt zu 
begegnen. Der Bezugspunkt ist ausreichend sicher gewählt, da die Straße „Finkenstraße“ schon 
vorhanden ist. Die neue Planstraße wird sich an den Bestandshöhen orientieren, die nach den 
Kartengrundlagen (www.geobasis-niedersachsen.de) ziemlich homogen bei 7,0 mNN liegen. Die 
Festsetzung zur Höhenbegrenzung von Gebäuden wurde aus städtebaulichen Gründen getroffen, um 
im Zusammenhang mit der umgebenden bzw. angrenzenden Bebauung eine einheitliche Gestaltung 
sicherzustellen und die Einbindung der Gebäude in die Landschaft zu erleichtern. 

6. Die Entwässerung privater Grundstücks- und Verkehrsflächen in die öffentliche 
Straßenverkehrsfläche ist unzulässig. Im Zufahrtsbereich ist entlang der Grundstücksgrenze eine 
Rinne mit Anschluss an eine auf dem Grundstück zu erstellende Sickeranlage oder eine Leitung 
zu entsprechenden privaten Versickerungsflächen einzubauen. 

Begründung: Mit der Festlegung zur Behandlung des anfallenden Regenwassers auf den Grundstücken 
möchte die Gemeinde Dersum erreichen, dass anfallendes Niederschlagswasser am Entstehungsort 
versickert und dem Grundwasser zugeführt wird. Eine Belastung der öffentlichen Verkehrsflächen soll 
ausgeschlossen werden. Somit kann ein Einleiten von Oberflächenwasser in das vorhandene 
Vorflutsystem zu großen Teilen vermieden und die Grundwasserneubildungsrate vielfach erhalten 
werden. 

3.2.5 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung 
1. Die Dachneigung der Hauptgebäude muss mindestens 15° betragen. Ausgenommen hiervon sind 

untergeordnete Gebäudeteile i. S. d. § 5 Abs.3 NBauO, Garagen/Carports und Nebenanlagen i. S. 
d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie Wintergärten im rückwärtigen Grundstücksbereich. 

2. Undurchsichtige massive Grundstückseinfriedungen (z.B. Mauern, Zäune, Gabionen usw.) sind nur 
bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Zwischen der vorderen Baubegrenzungslinie und der 
Straßenbegrenzungslinie sind undurchsichtige massive Grundstückseinfriedungen generell 
unzulässig. Ansonsten sind Grundstückseinfriedigungen nur in Form einer lebenden Hecke aus 
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen (z. B. Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare)) oder in Form 
eines durchsichtigen Zaunes, welcher eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten darf, herzustellen. 

Begründung: Mit diesen vorgenannten örtlichen Bauvorschriften sollen Gestaltungsmindestgrundsätze 
verwirklicht, aber auch aktuelle und moderne Bauweisen ermöglicht werden. Damit die freie Auswahl 
der Dachform durch den Bauherrn nicht zu einer gravierenden Disharmonie mit dem Landschaftsbild 
führt, wurde für die Gestaltung die Dachform entsprechend festgesetzt. Um dem Bauherrn einen 
größeren, dem Zeitempfinden entsprechenden Gestaltungsspielraum zu geben, wurde lediglich die die 
mindestens erforderliche Dachneigung festgelegt. Mit der Festsetzung der Grundstückseinfriedung will 
die Gemeinde Dersum dem Ausufern von massiven Einfriedungen, die das ländliche Erscheinungsbild 
eines Wohngebietes beeinträchtigen, begegnen. 

3. Oberflächenwasser: Das als unbelastet geltende und nicht als Brauchwasser genutzte 
Dachflächenwasser und das übrige auf den privaten Flächen anfallende Oberflächenwasser muss 
auf dem jeweiligen Grundstück oberflächig oder unterirdisch versickert werden. Dies gilt 
insbesondere für Zu- und Abfahrten von Garagen. Eine Überbauung und Versiegelung des Bodens 
darf nicht dazu führen, dass benachbarte Flächen, auch öffentliche Straßenverkehrsflächen, durch 

http://www.geobasis-niedersachsen.de)
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Oberflächenwasser belastet werden. Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben 
hiervon unberührt. 

Begründung: Mit der Festlegung zur Behandlung des anfallenden Regenwassers auf den 
Grundstücken möchte die Gemeinde Dersum erreichen, dass anfallendes Niederschlagswasser am 
Entstehungsort versickert und dem Grundwasser zugeführt wird. Dem Versickerungsgutachten zufolge 
lagern im Bereich des Untersuchungsgeländes oberflächlich humose Böden. „Die nachfolgenden Sande 
sind gem. DWA / ATV A 138 als gut wasserdurchlässig zu beurteilen (kf = 5,4 bzw. 5,5 * 10-5 m/s) und 
daher für eine Versickerung von Oberflächenwasser geeignet. Unter Berücksichtigung des 
Korrekturfaktors für Siebanalysen zur Festlegung des Bemessungs-kf-Wertes von 0,2 ergeben sich 
Werte von 1,0 * 10-5 m/s, die für weitere Planungen zugrunde zu legen sind. Der gem. DWA / ATV A 
138 geforderte Mindestabstand der Versickerungsanlagen zum Grundwasserleiter von 1,0 m kann im 
Bereich des Untersuchungsgeländes eingehalten werden.“ Eine oberflächennahe Versickerung des 
anfallenden Regenwassers ist möglich. Gemäß DWA (2005) ist zwischen der Sohle einer 
Versickerungsanlage und dem mittleren Grundwasserhöchststand bzw. einer wasserstauenden Schicht 
i.d.R. eine Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. Diese Bedingung ist bei der Planung einer 
Versickerungsanlage zu berücksichtigen. 

4. Private Grundstücksflächen: Beete auf Geotextilvlies und Kies- oder Schotterbeete sind bei der 
Ermittlung der Grundflächenzahl im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO mitzurechnen. Beete auf 
Geotextilvlies und Kies- bzw. Schotter-/Feinsplitbeete sind nur bis zu einer Größe von insgesamt 10 
m² zulässig. 

Begründung: Neben den gestalterischen Anforderungen sind ebenso aus umweltrechtlicher Sicht 
Ansprüche an die Gestaltung der Gärten zu berücksichtigen. Die Maßnahme dient dazu, monotone 
Kies- und Schottergärten zu minimieren oder gänzlich zu vermeiden, da diese durch ihren Aufbau und 
ihre Struktur die Bodenfunktionen und die möglichen siedlungsökologischen Funktionen stark 
einschränken. Weiterhin stellen sie im Sinne der Bauordnung eine Versiegelung dar, die dem Grunde 
nach einen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen. Aus diesem Grund sind die 
Flächen bei der Ermittlung der Grundfläche mit zu berechnen. Dies kann zu einer verringerten 
Ausnutzung des Grundstückes führen. 

5. Ordnungswidrigkeiten: Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, 
Entwurfsverfasser oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt 
oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen an die örtlichen Bauvorschriften entspricht. 
Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000,-Euro 
geahndet werden. 

3.2.6 Hinweise 

1. Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Flächen sind wegen der 
ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der in der Umgebung befindlichen Flächen 
mit daraus resultierenden, zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen vorbelastet. 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem 
Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde 
und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis 
Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 44-4039 oder (05931) 44-4041. 

3. Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises 
Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

4. Anlieger der Stichstraßen müssen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den 
Abfuhrfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. 

5. Ein Teil des Bebauungsplangebietes liegt im Übergangsbereich zum Außenbereich. Gemäß der 
GIRL darf die für allgemeine Wohngebiete (WA) maximal zulässige Geruchshäufigkeit von 10 % der 
Jahresstunden in diesem Fall überschritten werden. Im gesamten Geltungsbereich sind 
Geruchsimmissionen von bis zu 15 % der Jahresstunden durch landwirtschaftliche Betriebe zu 
erwarten und hinzunehmen. 
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4. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

Die wesentlichen Auswirkungen dieses Planes sollen anhand der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten 
Belange erläutert werden. Folgende in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange sind von dieser Planung 
betroffen: 
4.1 Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstrukturen, die 

Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung 
4.2 Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes 
4.3 Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
4.4 Belange der Ver- und Entsorgung 
4.5 Belange von Natur und Landschaft, Umweltprüfung 
4.6 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
4.7 Technischer Umweltschutz und Klimaschutz 
4.8 Belange der Land- und Forstwirtschaft 
4.9 Belange des Verkehrs 
4.10 Sonstige Belange und Hinweise 
 
Die zuvor genannten Belange werden nachfolgend näher erläutert: 

4.1 Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger 
Bevölkerungsstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der 
Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung 

Den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird mit der vorliegenden 
Planung entsprochen. Durch die Darstellung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet mit den 
festgesetzten Einschränkungen werden nachbarliche Planflächen in ihrer Nutzung nicht nachteilig 
betroffen. 
Eine sozialgerechte Bodennutzung lässt sich nach dem Verständnis des BauGB im Hinblick auf die 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung nur dadurch erreichen, dass Wohnraum in ausreichendem Umfang 
zur Verfügung und dieser auch im sinnvollen Gesamtkontext der städtebaulichen Entwicklung steht. Der 
richtige Standort und die Durchmischung von Bevölkerungskreisen sind wichtig für spätere stabile 
Bewohnerstrukturen und den sozialen Frieden. Weiterhin muss es das Ziel der Planung sein, 
Wohnbaugrundstücke zu sozial gerechten Preisen anzubieten, damit eine stabile Bevölkerungsstruktur 
erreicht werden kann. Diesen Zielen und den städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Gemeinde 
Dersum wird mit diesem Bebauungsplan Rechnung getragen. 

Immissionen 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind auch die Immissionen zu berücksichtigen. Folgende 
Immissionen werden im Folgenden näher betrachtet: 

Landwirtschaftliche Immissionen: Die zu einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft erforderlichen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und die daraus resultierenden unvermeidlichen Immissionen (wie z.B. 
Staub, Gerüche, Lärm landwirtschaftlicher Maschinen) sind aufgrund des planerischen Gebotes der 
gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. Das Plangebiet ist aufgrund der vorhandenen 
Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbelastet. Daraus ergibt sich ein verminderter 
Schutzanspruch, der sich somit auf das ortsübliche und tolerierbare Maß beschränkt. 

Die Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH hat in 2019 einen lmmissionsschutztechnischen 
Bericht über die Durchführung einer geruchstechnischen Untersuchung für ein geplantes Wohngebiet 
im Ortsteil Neudersum in der Mitgliedsgemeinde Dersum erstellt. Zusammenfassend wird darin 
ausgeführt: 

„Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sollte eine geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der 
Geruchsimmissionssituation im Plangebiet erfolgen. Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung an 
Geruchsimmissionen für die Planflächen werden alle Betriebe berücksichtigt, die auf das Plangebiet 
einwirken, mindestens jedoch alle im 600 m-Radius um das Plangebiet befindlichen Betriebe. 
Aus den ermittelten Emissionen der genehmigten Tierbestände der landwirtschaftlichen Betriebe LW 1 
bis LW 6 wurde die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen berechnet. Das Ergebnis ist in der 
Anlage 3 dargestellt. Wie das Ergebnis zeigt, beträgt die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen im 
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nordwestlichen Randbereich der geplanten Wohnbauflächen maximal 20 % der Jahresstunden. Im 
südöstlichen Bereich der geplanten Wohnbauflächen beträgt die Gesamtbelastung an 
Geruchsimmissionen maximal 10 % der Jahresstunden. 
Der in der GIRL für Wohn- und Mischgebiete angegebene maßgebliche Immissionswert für die 
Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen von 10 % der Jahresstunden wird im südöstlichen Bereich 
eingehalten. Für den nordwestlichen Bereich des Plangebietes können Übergangsbereiche festgelegt 
werden, in denen bei relativen Geruchsstundenhäufigkeiten zwischen 10 % und 15 % der 
Jahresstunden eine Wohnnutzung im Randbereich einer dörflichen Siedlungsstruktur als verträglich 
erachtet werden kann. 
Im Bereich der Sportanlage beträgt die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen im südöstlichen 
Bereich maximal 21 % der Jahresstunden. Im nordwestlichen Bereich wird der maßgebliche 
Immissionswert von 10 % der Jahresstunden eingehalten. Für dieses Gebiet können ebenso 
Übergangsbereiche im Hinblick auf eine geplante Nutzung festgelegt werden. 
Mögliche Erweiterungsabsichten der landwirtschaftlichen Betriebe wurden nicht berücksichtigt. Wie das 
Ergebnis zeigt, wird der Immissionswert für die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen im Bereich 
der vorgelagerten Wohnbebauung bereits ausgeschöpft. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 
das Plangebiet ebenfalls die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe nicht weiter einschränkt, als die 
bereits vorhandene Bebauung.“ 

 
Auszug aus Anlage 3 des Gutachtens der Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH 

Bei der Zuordnung von Immissionswerten ist eine Abstufung entsprechend der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) nicht sachgerecht. Deren detaillierte Abstufungen spiegeln nicht die Belästigungswirkung der 
Geruchsimmissionen wider. Bei einer Geruchsbeurteilung entsprechend der GIRL ist jeweils die 
tatsächliche Nutzung zugrunde zu legen. 

„Zur Bewertung von Geruchsbelästigungen in der Bauleitplanung kann nach ständiger Rechtsprechung 
die GIRL herangezogen werden, obwohl es sich dabei um ein rechtlich nicht verbindliches Regelwerk 
handelt, da sie technische Normen enthält, die auf Erkenntnissen und Erfahrungen von 
Sachverständigen beruhen und insoweit die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und 
antizipierten generellen Sachverständigengutachten haben. (vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Mai 2007 
4 B 5.07 , BRS 71 Nr. 168; OVG NRW, Urteil vom 25. März 2009 7 D 129/07 , BRS 74 Nr. 22). Dabei 
sind die Werte der GIRL nicht im Sinne von Grenzwerten absolut einzuhalten. Es handelt sich lediglich 
um Orientierungswerte, die im Rahmen der Abwägung in begründeten Einzelfällen etwa im 
Übergangsbereich zum Außenbereich oder bei einer Planung in der Nähe emittierender Betriebe 
überschritten werden können. Vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 28. September 1993 4 B 151.93, BRS 
55 Nr. 165; OVG NRW, Urteil vom 25. März 2009 a.a.O. 
Hiervon gehen auch die Begründung und die Auslegungshinweise zu Nr. 1 GIRL 2008 aus. Danach soll 
für den Fall, dass ein Wohngebiet direkt an den Außenbereich angrenzt, der für eine solche 
Konfliktsituation festzulegende Zwischenwert den Immissionswert für Dorfgebiete (0,15) nicht 
überschreiten. Weiter heißt es dort zu Nr. 3.1 GIRL, Zuordnung der Immissionswerte, dass auf die 
Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in einem Dorfgebiet vorrangig Rücksicht zu nehmen 
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sei. In begründeten Einzelfällen seien Zwischenwerte zwischen Dorfgebieten und dem Außenbereich 
möglich, was zu Werten von bis zu 0,20 am Rand des Dorfgebietes führen könne. Analog könne beim 
Übergang vom Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung verfahren werden. In Abhängigkeit 
vom Einzelfall könnten Zwischenwerte bis maximal 0,15 zur Beurteilung herangezogen werden.“ (OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 31.August 2012, Az. 10 D 114/10.NE) 

Die ermittelten Geruchsstundenhäufigkeiten überschreiten in Teilbereichen des Plangebietes den 
Immissionsrichtwert der Geruchsimmissions-Richtlinie für Wohngebiete. Der Richtwert von 10 % der 
Jahresstunden wird im nordwestlichen Teil des Geltungsbereiches überschritten. In diesem Teilbereich 
liegen Berechnungsergebnisse von 11 - 15 % vor. 

In den Auslegungshinweisen der GIRL wird darauf hingewiesen, dass im Übergangsbereich vom 
Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung die Bildung von Zwischenwerten möglich ist, vor 
allem wenn es sich um Immissionen aus Tierhaltungsanlagen handelt. Ein Immissionswert von IW = 15 
% (entspricht dem Immissionswert für Dorfgebiete) sollte aber nicht überschritten werden. 

Der Übergangsbereich ist genau festzulegen und befindet sich hier im Nordwesten des 
Geltungsbereiches. Darüber hinaus liegt hinsichtlich der zu erwartenden Geruchsimmissionen kein 
Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme vor. Das maßgebliche Schutzniveau gegenüber 
Geruchsbelastungen bestimmt sich nach der Lage des Grundbesitzes im Allgemeinen Wohngebiet und 
der Nachbarschaft zum Außenbereich. Wo diese Gebiete unterschiedlicher Qualität und 
Schutzwürdigkeit zusammentreffen, ist die Grundstücksnutzung mit einer spezifischen Pflicht zur 
Rücksichtnahme belastet. Ein Grundstückseigentümer kann daher das im Allgemeinen Wohngebiet 
anzunehmende Schutzniveau nicht unvermindert beanspruchen. Vielmehr ist der o.g. Zwischenwert zu 
bestimmen, der die vorhandene Grenzlage berücksichtigt. Dies gilt auch für die anzuwendenden 
Geruchsimmissionswerte nach der GIRL. 

Im vorliegenden Fall wird eine Anhebung des Immissionswertes von 10 % auf 15 % als vertretbar 
angesehen. Die Bereiche mit Immissionswerten von 11 - 15 % werden in der Planzeichnung als 
Übergangsbereich zur geschlossenen Wohnbebauung gekennzeichnet. In den gekennzeichneten 
Flächen sind gemäß den Auslegungshinweisen der GIRL Immissionswerte bis 15 % zumutbar. 15 % 
der Geruchsstundenhäufigkeiten entsprechen dem Richtwert für Dorfgebiete. 

Bei einer Wohnansiedlung im ländlichen Raum sowie der bewussten Zuwendung in ländlich, dörflich 
und agrarstrukturell geprägte Räume ist ein Nebeneinander von nicht landwirtschaftlicher Wohnnutzung 
und der Landwirtschaft auf ein Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme notwendig. Mit der hier 
aufgezeigten Vorgehensweise ist es jedem potentiellen Bauherrn in dem Plangebiet möglich, sich auf 
die Erheblichkeit von landwirtschaftlichen Gerüchen zukünftig einzustellen. Insgesamt ist - auch bei 
entsprechender Wetterlage - mit Gerüchen zu rechnen. Die Häufigkeit der Gerüche kann aber in dem 
Gebiet nach den Prognosen unterschiedlich ausfallen. Insgesamt ist festzustellen, dass diese 
Geruchshäufigkeiten überwiegend hinnehmbar sind, ggf. einen belästigenden Charakter haben, aber 
nie gesundheitsgefährdend sind. 

Die berechneten Immissionshäufigkeiten können daher im Rahmen der Abwägung im 
Bauleitplanverfahren seitens der Gemeinde Dersum überwiegend als zulässig angesehen werden. Den 
Anforderungen an gesunde Verhältnisse im zukünftigen Wohngebiet wird mit dieser Planung Rechnung 
getragen. 

Lärm: Als lärmemittierende Quellen sind in erster Linie die gemeindeeigenen Straßen in der Umgebung 
(Finkenstraße, Lärchenweg) sowie die Dorfstraße (K147) zu nennen. Hierbei handelt es sich außer bei 
der Kreisstraße um Straßen, die neben dem landwirtschaftlichen Verkehr insbesondere vom 
Individualverkehr der mit diesen Straßen erschlossenen Wohnbereiche in Anspruch genommen wird. 

Durch jede Neuausweisung von Wohngebieten wird mit einer Steigerung des Verkehrsaufkommens zu 
rechnen sein. Da es sich um kleines Baugebiet handelt, ist von einer nur sehr geringen Steigerung 
auszugehen. Die von den Straßen ausgehenden Lärmemissionen sind typisch für das Wohnquartier am 
innerörtlichen Rand einer immer noch ländlich geprägten Gemeinde. Daher ist eher von typischen, 
jedoch für die Wohngebietsnutzung noch hinzunehmenden Lärmimmissionen auszugehen. 

Schadstoffe: Abgase aus Heizungen lassen aufgrund der zulässigen Art der Bebauung und Nutzung 
sowie der gültigen Wärmestandards und moderner Heizungsanlagen keine erhebliche Beeinträchtigung 
erwarten. Maßnahmenempfehlungen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen sind nicht erforderlich. 
Die hauptsächlich vom Verkehr verursachten Immissionen können die Funktion als Wohnbaufläche 
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aufgrund der Geringfügigkeit nicht erheblich beeinträchtigen. Sie summieren sich zu der bereits 
vorhandenen Vorbelastung aus der Umgebung. 

Altlasten: Unter Altlasten versteht man Beeinträchtigungen, u.a. chemische Kontaminationen des 
Untergrundes, die eine potentielle Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, aber nicht mehr in 
Zusammenhang mit aktiven Geländenutzungen stehen. Unter dem Begriff Altlasten werden 
Altablagerungen und Altstandorte zusammengefasst, von denen eine Gefahr für die Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeht. Innerhalb des Geltungsbereiches als auch in der direkten 
Umgebung sind keine Altlasten bekannt. 

4.2 Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie 
die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

Negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nicht zu erwarten, da im Zusammenhang 
mit den vorhandenen und geplanten Nutzungen sowie unter Berücksichtigung der hier vorgesehenen 
Innenentwicklung ein geordnetes städtebauliches Bild entsteht. 

4.3 Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

Archäologische Denkmale oder Funde sind innerhalb des Plangebietes als auch in der näheren 
Umgebung nicht bekannt. Eine kulturhistorische Bedeutung der Böden kann ebenfalls nicht festgestellt 
werden. Nach § 1 Abs. 5 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Diese sind – da keine denkmalschutzwürdigen 
Bereiche vorhanden sind - jedoch durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten 
für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde und Fundstellen 
sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet 
(§ 14 Abs. 2 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch 
erreichbar unter (05931) 44-4039 oder (05931) 44-4041. 

4.4 Belange der Ver- und Entsorgung 

Strom, Gas, Trinkwasser, Telekommunikation: Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer 
Energie und Gas erfolgt durch Anschluss an das örtliche Leitungsnetz der Energieversorgung Weser-
Ems AG (EWE). Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das Versorgungsnetz des 
Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) „Hümmling“. Die fernmeldetechnische Versorgung erfolgt durch 
die Telekom Deutschland GmbH oder örtlich vertretene Anbieter. Die Erschließung des Baugebietes 
wird rechtzeitig vor Baubeginn mit den Versorgungsträgern abgestimmt. 

Schmutzwasser: Das innerhalb der geplanten Bauflächen anfallende Schmutzwasser wird über in der 
angrenzenden Straße befindliche Leitungen mit Anschluss an die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation abgeführt. 

Regen-/Oberflächenwasser: Die Entwässerung des Plangebietes soll grundsätzlich auf den privaten 
Grundstücken über eine oberflächennahe Versickerung erfolgen. Ebenso ist vorgesehen, da auf den 
Verkehrsflächen anfallende Wasser in den Straßenseitenräumen zu versickern. Die Breite der 
geplanten Straßentrasse beträgt 8 m, so dass ausreichend Raum für seitliche Versickerungsmulden zur 
Verfügung steht. Das Bearbeitungsgebiet bringt die natürlichen Vorrausetzungen für eine dezentrale 
Versickerung des unbelasteten Oberflächenwassers mit. Den Ergebnissen in dem Gutachten 
„Allgemeine Baugrunduntersuchung, Bauleitplanung in der Gemeinde Dersum OT Neudersum“ (Ulpts 
Geotechnik, 29.08.2019) zufolge ist eine Versickerung auf den Grundstücken möglich: 
„Um ein genaues Bild über den Baugrund- bzw. Schichtaufbau innerhalb der Untersuchungsbereiche 
zu erhalten, wurden auftragsgemäß vier Kleinrammbohrungen bis jeweils 6,00 m Teufe niedergebracht. 
Die Lage der Bohrstandorte ist im Lageplan (Anlage 2) eingetragen. Bei den Sondierungen wurde ein 
Schichtaufbau aus zwei Horizonten angetroffen: 
1. Horizont: Oberboden (Mutterboden) 
2. Horizont: Fein- / Mittelsande 
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Den obersten Bodenhorizont bildet eine Mutterbodenauflage aus humosen Feinsanden. Bei den 
Sondierungen wurden Mächtigkeiten des Mutterbodens zwischen 0,40 m und 0,50 m festgestellt. 
Unterhalb der Mutterbodenauflage lagern im Wesentlichen mittelsandige Feinsande. Die Sande wurden 
bis zur jeweiligen Endteufe von 6,00 m unter GOK erbohrt. Die Bohrprofile der Kleinrammbohrungen 
KRB 1 bis KRB 4 sind der Anlage 3 zu entnehmen. Grund- oder Stauwasser wurde zum Zeitpunkt der 
Baugrunduntersuchung in Teufen zwischen 2,10 m und 2,40 m unter GOK angetroffen (Stand 
13.08.2019). 
Im Bereich des Untersuchungsgeländes lagern oberflächlich humose Böden. Die nachfolgenden Sande 
sind gem. DWA / ATV A 138 als gut wasserdurchlässig zu beurteilen (kf = 5,4 bzw. 5,5 * 10-5 m/s) und 
daher für eine Versickerung von Oberflächenwasser geeignet. Unter Berücksichtigung des 
Korrekturfaktors für Siebanalysen zur Festlegung des Bemessungs-kf-Wertes von 0,2 ergeben sich 
Werte von 1,0 * 10-5 m/s, die für weitere Planungen zugrunde zu legen sind. Der gem. DWA / ATV A 
138 geforderte Mindestabstand der Versickerungsanlagen zum Grundwasserleiter von 1,0 m kann im 
Bereich des Untersuchungsgeländes eingehalten werden.“ 
Eine oberflächennahe Versickerung des anfallenden Regenwassers ist möglich. Gemäß DWA (2005) 
ist zwischen der Sohle einer Versickerungsanlage und dem mittleren Grundwasserhöchststand bzw. 
einer wasserstauenden Schicht i.d.R. eine Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. Diese 
Bedingung ist bei der Planung einer Versickerungsanlage zu berücksichtigen 

Löschwasserversorgung: Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen 
Regeln, Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt v. DVGW) und in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr 
erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind wie 
folgt zu beachten: 
• Die erforderlichen Straßen sind vor Fertigstellung der Gebäude so herzustellen, dass Feuerwehr und 

Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können. 
• Der Abstand der einzelnen Hydranten von den Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die 

Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind mit dem zuständigen 
Gemeinde-/Ortsbrandmeister festzulegen. 

Abfallbeseitigung: Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 
Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Anlieger der 
Stichstraßen müssen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den 
Abfuhrfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. 

4.5 Belange von Natur und Landschaft, Umweltprüfung 

Nach den §§ 1 und 2 BauGB ist bei Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Bei geringfügigen Planänderungen unter 
Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB, bei Maßnahmen der Nachverdichtung 
im Innenbereich nach § 13 a BauGB sowie bei Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren nach §13 b BauGB wird jedoch von der Vorgabe der Umweltprüfung 
abgesehen. Die Vorschriften bezüglich des Monitorings sind nicht anzuwenden. 

Gemäß § 13 b BauGB kann bei Bebauungsplänen auch für Flächen im bisherigen Außenbereich der § 
13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren) angewendet werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
• mit dem Bebauungsplan wird eine Grundfläche (im Sinne des § 13 a Absatz 1 Satz 2) von weniger 

als 10.000 m² festgesetzt und 
• es wird die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet, die sich an im Zusammenhang 

bebaute Ortsteile anschließen. 
Gemäß § 13 a BauGB dürfen zudem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Mit der vorliegenden Planung soll im 12.700 m² 
großen Geltungsbereich auf einer ca. 10.250 m² großen Wohnbaufläche eine ergänzende 
Wohnnutzung in Anlehnung an die bestehende Wohnnutzung in der Umgebung ermöglicht werden. Mit 
einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 für das geplante allgemeine Wohngebiet und damit einer 
zulässigen Grundfläche von ca. 4.100 m² wird der Schwellenwert von 10.000 m² unterschritten. Eine 
nicht zulässige Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (FFH-
Gebiete bzw. Vogelschutzgebiete) ist ebenso ausgeschlossen wie die Begründung der Zulässigkeit 
eines UVP-pflichtigen Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht. Eine Umweltprüfung ist somit nicht 
erforderlich. 
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Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt 
Als Eingriffe, die zu Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen führen können, sind der 
Verlust und die Überprägung der Ackerflächen zu bewerten. Das Planbgebiet wird ackerbaulich genutzt 
und ist zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme mit einer Zwischenfrucht zur Gründünung bestellt. Ein 
lückiger und von mehreren teilweise geschotterten Ackerzufahrten unterbrochener, linienhafter 
Baumbestand vornehmlich aus Eichen (Quercus robur) findet sich an der östlichen Grenze entlang des 
„Lärchenweg“. Entwässerungsgräben sind nicht vorhanden. Wegbegleitend zwischen dem 
„Lärchenweg“ und dem geplanten Baugebiet findet sich eine abwechselnd flache und tiefere Mulde, an 
bzw. in der die beschriebenen Eichen stehen. Ein Grabensystem ist dort nicht zu erkennen. Im 
Nordosten findet sich das vorhandene Wohnquartier „Neulande“. Zum Westen hin finden sich 
Hofanlagen sowie einzelne Wohnhäuser an der Dorfstraße (K147). Im Süden dominieren 
landwirtschaftliche Nutzflächen. Eine Bewertung der im Plangebiet vorkommenden Biotope hat 
ergeben, dass die ökologische Wertigkeit der Fläche als gering anzusehen ist. 

 

   



Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort, Haren (Ems) 2019 Seite 16  Begründung zum Bebauungsplan Nr. 14 
   „Südende“, Gemeinde Dersum 

Begründg BPl 14 Südende Neudersum 18-02-2020.docx 

   

   
Durch die Umsetzung der Planung werden Wechselwirkungen nicht erheblich unterbrochen bzw. 
beeinträchtigt. Vorranggebiete für Natur- und Landschaft oder geschützte bzw. schutzwürdige Bereiche 
kommen innerhalb dieser Geltungsbereichsflächen nicht vor, so dass auch kein Risikopotential zu 
beschreiben ist. 

Artenschutz 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, der aufgrund der umgebenden Wohnbebauung sowie 
intensiven Ackernutzung als technisch und verkehrlich erschlossen beschrieben werden kann. Die 
vorhandenen Habitate im Geltungsbereich (Ackerbau) lassen keine potenziellen Vorkommen von streng 
geschützten Arten oder besonderes geschützten Arten (vgl. § 42 Abs. 1 BNatSchG) erwarten. 
Artenschutzrechtliche Belange sind somit innerhalb des Plangebietes nicht betroffen.  

Folgende artenschutzrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen und zu befolgen: Die Herrichtung des 
Baufeldes/Bauflächenvorbereitung und die eventuellen Fällarbeiten sind gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG 
bzw. den Vorschriften des allgemeinen und besonderen Artenschutzes nach § 39 und § 44 Abs. 5 
BNatSchG außerhalb der Brutzeit potentiell vorkommender Brutvögel, d.h. nicht zwischen 01. März bis 
30. September durchzuführen. Die vorhandenen und angrenzenden Baumbestände, die potentiell eine 
Bedeutung für Fledermäuse haben können, sollten erhalten werden. Erforderliche Rodungsarbeiten und 
sonstige Gehölzarbeiten sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken und gemäß § 39 BNatSchG 
in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar auszuführen. Zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG ist vor der Fällung von potentiellen Höhlenbäumen von 
fachkundigem Personal zu prüfen, ob die Bäume von Fledermäusen genutzt werden. Während der 
Rodungs- und Bauphase sind die Empfehlungen zu den einzelnen Artengruppen und Gilden 
einzuhalten. 

Die Arbeitsgemeinschaft copris aus Marienmünster hat eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) für den Bebauungsplan Nr. 14 „Südende“ in Neudersum auf Verbote nach § 44 BNatSchG 
durchgeführt. Zusammengefasst wird folgendes ausgeführt: 

„Die Gemeinde Dörpen beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Südende“ auf 
rund 1,3 ha neue Wohnbauflächen sicherzustellen. Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes können 
in der Gemeinde Neudersum etwa 16 neue Baugrundstücke ausgewiesen werden aufgrund der nach 
wie vor bestehenden örtlichen Nachfrage innerhalb der Gemeinde. Der Geltungsbereich liegt am 
östlichen Ortsrand von Neudersum südlich der „Finkenstraße“. 
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Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes werden diverse Eingriffe vorbereitet. Dabei kann es 
selbst bei Beachtung des Vermeidungsgrundsatzes im Umland und im Gebiet selbst zu Störungen oder 
gar zu Verlusten bei besonders geschützten oder streng geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG1 
kommen. Artenschutz ist bei der Zulassung von Eingriffen aber nicht allein Sache der Eingriffsregelung, 
sondern auch des besonderen Artenschutzrechts. Entscheidend ist, dass der spezielle Artenschutz ein 
eigenständiges Prüfprogramm mit spezifischen materiellen Anforderungen und Gewichten in der 
Abwägung darstellt. Bei den artenschutzrechtlichen Verboten handelt es sich um ein zwingendes Recht, 
welches der planerischen Abwägung nicht zugänglich ist. 
Derzeit wird die Fläche des Geltungsbereiches landwirtschaftlich für intensiven Ackerbau genutzt. Ein 
lückiger und von mehreren teilweise geschotterten Ackerzufahrten unterbrochener, linienhafter 
Baumbestand vornehmlich aus Eichen (Quercus robur) findet sich an der östlichen Grenze entlang des 
„Lärchenweg“. Im Nordosten findet sich das vorhandene Wohnquartier „Neulande“. Zum Westen hin 
finden sich Hofanlagen sowie einzelne Wohnhäuser an der „Dorfstraße“ (K147). 
Das Vorhaben, dessen Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu 
untersuchen ist, umfasst den Bau von Wohngebäuden, Erschließungsstraßen, die Gestaltung der 
Privatgärten und Grünflächen in Neudersum südlich der „Finkenstraße“, basierend auf dem 
Bebauungsplan Nr. 14 „Südende“ nebst textlicher Festsetzung. 
Die in der vorliegenden saP genannten Maßnahmen zur Vermeidung bau-, anlage- und 
betriebsbedingter Beeinträchtigungen sind möglicherweise nicht in den textlichen Festsetzungen zum 
B-Plan Nr. 14 „Südende“ enthalten. Dies ist insbesondere bei den baubedingten Maßnahmen der Fall, 
da die textlichen Festsetzungen in einem Bebauungsplan diese nicht berücksichtigen müssen. Dabei 
handelt es sich allerdings im Wesentlichen um Rechtsvorschriften und untergesetzliche 
Umweltanforderungen, die über die Bestimmungen der § 1 bzw. 1a BauGB hinaus berücksichtigt 
werden müssen bzw. sollen. 
Im Rahmen der saP sind grundsätzlich alle in Niedersachsen vorkommenden Arten der folgenden drei 
Gruppen zu berücksichtigen: 
• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VS-RL 
• die besonders und streng geschützten Verantwortungsarten 
Die Liste der 231 in Niedersachsen streng geschützten Arten wurde hierfür komplett geprüft. 
Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden 5 Fledermausarten als potenziell vorkommend 
identifiziert (vgl. Anhang II.1) und in der 1. Vorprüfung als relevant eingestuft. Die in Frage kommenden 
4 Arten (Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Rauhhautfledermaus, Großer und Kleiner 
Abendsegler) sind als reine Nahrungsgäste zu beschreiben, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten in 
der Umgebung zu vermuten sind. Für diese Arten ergeben sich keine Quartierverluste und ebenso 
wenig eine Reduzierung ihrer artspezifischen Jagdhabitate, zumal alle 5 Arten den Geltungsbereich 
auch zukünftig nutzen werden. Auch ist innerhalb des zu überbauenden Bereichs und seiner näheren 
Umgebung kein Verlust raumbedeutsamer Verbindungsachsen (Flugstraßen) durch das Vorhaben zu 
verzeichnen. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für die 5 Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 
nicht notwendig. 
Bei den europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie wurden 11 Vogelarten in der 1. 
Abschichtungsprüfung (vgl. Anhang II.1 und II.2) identifziert, die einer genaueren Vorprüfung bedürfen. 
Bei Rotmilan, Mäusebussard, Turmfalke, Feldsperling, Haussperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe 
und Star handelt es sich hierbei um Arten, die den Geltungsbereich ausschließlich als Nahrungshabitat 
nutzen. Deshalb war insbesondere der Frage nachzugehen, ob der vorhabenbedingte Verlust von 
Nahrungsflächen derart erheblich ist, dass Fortpflanzungsstätten andernorts davon beeinträchtigt 
würden. Dies ist bei diesen Arten nicht der Fall. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG für diese 
Vogelarten nicht notwendig. 
Für Feldlerche, Goldammer und Stieglitz ist bereits baubedingt der Verbotstatbestand der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG) 
einschlägig. Somit ist eine Prüfung nach § 44 BNatSchG notwendig (vgl. Kap. 5.1.2). Diese kam zu 
folgendem Ergebnis: 
Bei Feldlerche, Goldammer und Stieglitz handelt es sich jweils nicht um Traditionsbrüter, die ihre 
Niststätten mehrjährig nutzen. Eine großräumige Analyse der, der den jeweiligen lokalen Populationen 
zur Verfügung stehenden Habitatflächen zeigt, dass genügend Ausweichhabitate vorhanden sind und 
die Arten in der Lage sind, in geeignete Habitate auszuweichen und somit der geforderte Fortbestand 
der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang (vgl. § 44 (5)) erfüllt wird. Unter Rückgriff auf 
Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung ebenfalls zu bejahen, da sich die jeweiligen Populationen, als 
Arten der niedersächsischen Rote Liste der Brutvögel, nicht wesentlich verkleinern werden und somit 
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der derzeitige günstige Erhaltungszustand der Populationen auf lokaler wie biogeographischer Ebene 
gewahrt bleibt bzw. nicht weiter verschlechtert wird. 
Eine Ausnahme ist deshalb für diese 3 Arten nach Artikel 1 Vogelschutz-Richtlinie, aufgrund der für 
dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten sind zum gegenwärtigen 
Verfahrensstand nicht zu beschreiben. (vgl. Kap. 1.4). Es wurde keine national streng geschützte Art, 
die in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist, in der Vorprüfung als relevant identifiziert. Dies liegt 
im Wesentlichen am Ausschlusskriterium hinsichtlich der artspezifischen Lebensräume. Diese sind im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 14 „Südende“ nicht vorhanden. 
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung sind: 
ü Bauzeitenregelung: Kfz-Verkehr und Baustellenbetrieb nur tagsüber, Einhalten einer niedrigen 

Fahrgeschwindigkeit, Einsatz lärmgedämpfter Baumaschinen 
ü Vegetationsbeseitigung außerhalb der Reproduktionszeit zwischen 01.11. und 31.01. (vgl. Anhang 

III) 
ü Geeignete Wahl der Beleuchtung an den Verkehrswegen. 
CEF-Maßnahmen sind nicht notwendig: 
Eine Ausnahme ist aufgrund der für diesen Bebauungsplan anwendbaren Freistellungsklausel nach § 
44 (5) BNatSchG nicht notwendig. 
Insofern ist nach Ansicht der Gutachter die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 14 „Südende“ 
in der Gemeinde Neudersum, Samtgemeinde Dörpen im Sinne des Artenschutzrechtes 
vollzugsfähig.“ 

Landschaft 
Das Landschaftsbild des Geltungsbereichs dieser Planung wird unter Einbeziehung der nahen 
Umgebung insbesondere von umliegenden Wohnhäusern sowie den Ackerflächen geprägt. Insgesamt 
ist das Landschaftsbild aufgrund der innerörtlichen Randlage deutlich anthropogen überformt und 
geprägt. Die aktuelle Nutzung ist für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit dieses Naturraumes von 
allgemeiner Bedeutung. Insgesamt betrachtet kann hinsichtlich des Landschaftsbildes für den 
Geltungsbereich keine besondere Bedeutung hervorgehoben werden da die naturraumtypische Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit weitestgehend überformt ist. Nachteilige Auswirkungen sind aufgrund der 
vorhandenen umgebenden Bebauung nicht erkennbar. Nachteilige Auswirkungen auf die freie 
Landschaft können ausgeschlossen werden. 

4.6 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 

Dieser Bebauungsplan umfasst gemäß § 13 b BauGB Maßnahmen zur Schaffung von Wohnnutzungen 
auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Gemäß §13b i.V.m. § 13 a 
Abs. 2 Nr.4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Danach entfällt die Notwendigkeit der Umweltprüfung einschließlich 
des Nachweises des naturschutzrechtlichen Eingriffs. Kompensationsmaßnahmen werden deshalb 
nicht vorgesehen. 

4.7 Technischer Umweltschutz und Klimaschutz 

Lärmschutz: An den Geltungsbereich grenzen gemeindeeigene Straßen an. Hierbei handelt es sich um 
Straßen, die in erster Linie dem Individualverkehr sowie partiell auch dem landwirtschaftlichen 
Durchgangsverkehr dienen. Da es sich um eine bestandsgebundene Situation handelt und durch diese 
Planung nicht verändert wird, ist von hinnehmbaren Lärmimmissionen auszugehen. Passive oder aktive 
Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

Klimaschutz: Der Gebäudesektor ist für die Reduktion klimaschädlicher Emissionen mit von 
entscheidender Bedeutung. Bis zum Jahr 2050 strebt die Bundesregierung einen nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland an mit dem Ziel, dass die Freisetzung von 
Kohlenstoffdioxid (CO2) entweder vollständig vermieden oder kompensiert wird. Dazu beitragen soll 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), in dem die bevorzugte Einspeisung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen ins Stromnetz geregelt ist, sowie die Energieeinsparverordnung, kurz EnEV. Der 
Gesetzgeber sieht in der Verordnung unter anderem bestimmte Pflichten für Hauseigentümer 
insbesondere im Hinblick auf die Dämmung der Immobilie und auf die eingebaute Heizanlage vor. Die 
EnEV wird regelmäßig novelliert und weiter verschärft. Klimaschutz und Klimaanpassung sind 
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ausdrücklich abwägungsrelevante Belange in der Bauleitung und daher im Verhältnis zu den anderen 
Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt gegeneinander und untereinander sachgerecht 
abzuwägen. Eine Planungspflicht wird dadurch allerdings nicht ausgelöst. 
Im Sinne des Klimaschutzes wird den zukünftigen Bauherren im Plangebiet die Nutzung der Potentiale 
für umweltverträgliches, nachhaltiges Bauen sowie eine ressourcenschonende Energieversorgung mit 
Wärme und Warmwasser (z.B. thermische Solaranlagen, Biomasseanlagen wie Holzpellet- oder 
Holzhackschnitzelanlagen) empfohlen. Dieser Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zur Nutzung 
regenerativer Energien. Er schließt jedoch eine Nutzung regenerativer Energien oder sonstige bauliche 
Maßnahmen zum Klimaschutz weder aus noch erschwert er sie in maßgeblicher Weise. Die 
Entscheidung, welche Energiestandards und welche Arten erneuerbarer Energien auf den privaten 
Baugrundstücken eingesetzt werden, bleibt den Bauherren vorbehalten. Insofern ist eine den 
allgemeinen Klimaschutzzielen entsprechende Bebauung möglich. 

Luftschadstoffe: Dem LÜN-Jahresberichtes 2017 vom 08.08.2018 zufolge sind für das Emsland 
Überschreitungen des zulässigen Jahrsmittelwertes für Feinstaub (PM10) und der Grenzwerte für die 
Kurzzeitbelastung beider Schadstoffkomponenten Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10) eher 
nicht zu erwarten. Abgase aus Heizungen lassen aufgrund der zulässigen Art der Bebauung und 
Nutzung sowie der gültigen Wärmestandards und moderner Heizungsanlagen keine erhebliche 
Beeinträchtigung erwarten. Die hauptsächlich vom Verkehr verursachten Immissionen können die 
derzeitige Nutzungsfunktion aufgrund der Geringfügigkeit nicht erheblich beeinträchtigen. Sie 
summieren sich zu der bereits vorhandenen Vorbelastung aus der Umgebung. Bei unsachgemäßer 
Handhabung kann die Qualität der Luft durch Ammoniakemissionen, die bei der Lagerung und 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern entstehen, sowie durch Lachgasemissionen, die aus gedüngten 
Böden freigesetzt werden, beeinträchtigt werden. Im Rahmen der ordnungsgemäßen und fachlichen 
Bodenbewirtschaftung sind diese Risiken jedoch nicht als relevant zu bezeichnen. 

4.8 Belange der Land- und Forstwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft werden insofern berührt, als eine derzeit noch landwirtschaftlich 
genutzte Fläche beansprucht und umgewandelt wird. Da es sich hier jedoch um eine im Eigentum der 
Gemeinde befindliche Fläche handelt, dessen Verfügbarkeit gegeben ist und dieser Wegfall aus der 
potenziellen landwirtschaftlichen Produktion nicht wesentlich erheblich ist, sind keine Nachteile für die 
Landwirtschaft zu erwarten. Ebenso sind aufgrund der innerörtlichen Randlage keine 
Immissionsproblematiken oder infrastrukturelle Benachteiligungen (Erreichbarkeit landwirtschaftlicher 
Flächen, Einschränkungen oder Behinderungen durch neue Verkehrswege) zu erkennen oder zu 
berücksichtigen. 
Schwengelrecht: Das Schwengelrecht ermöglicht es dem Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücks, seine Fläche bis an die Grenze heran zu bewirtschaften. Als Schwengel bezeichnet man 
den rund einen halben Meter breiten Querbalken, der früher an dem Geschirr eines Zugtieres befestigt 
worden ist, um dieses daran beispielsweise vor einen Pflug zu spannen. Der Schwengel überragte die 
Ausmaße des Zugtieres und des dahinter befestigten Geräts. Um die volle Breite des Ackers bearbeiten 
zu können, war es in der Regel erforderlich, mit dem Zugschwengel die Grenze des eigenen 
Grundstücks zu überragen und das Nachbargrundstück mit dem Zugtier zu betreten. Das sogenannten 
Schwengelrecht ist im Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz geregelt. Darin heißt es: Die 
Einfriedung eines Grundstücks muss von der Grenze eines landwirtschaftlich genutzten 
Nachbargrundstücks auf Verlangen des Nachbarn 0,6 m zurückbleiben, wenn beide Grundstücke 
außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen und nicht in einem Bebauungsplan als 
Bauland ausgewiesen sind. Mit der Ausweisung des Geltungsbereiches als Baugebiet erlischt der 
Anspruch auf das Schwengelrecht. 

Belange der Forstwirtschaft: sind nicht betroffen, da weder im Geltungsbereich noch in der Umgebung 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden sind. 

4.9 Belange des Verkehrs 

Das Plangebiet soll über die angrenzenden Straßen „Finkenstraße“ und „Lärchenweg“ erschlossen 
werden. Stellplätze sind auf den jeweiligen Grundstücken vorzuhalten. Eine signifikante Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens durch diesen Bebauungsplan sowie Nachteile für die verkehrliche Situation sind 
nicht zu erwarten. 

4.10 Sonstige Belange und Hinweise 
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Sonstige Belange der Bevölkerung hinsichtlich sozialer und kultureller Bedürfnisse sowie der Kirchen 
sind nicht nachteilig betroffen. Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes werden nicht berührt. 

5. Verfahren und Abwägung 

5.1 Aufstellungsbeschluss / Auslegungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Dersum hat am 07.11.2019 die für die Baugebietsausweisung erforderliche 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Südend“ beschlossen. 

Der Rat der Gemeinde Dersum hat am 07.11.2019 die öffentliche Auslegung gemäß § 13a i. V. m. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungsplanes Nr. 14 „Südende“ beschlossen. 

5.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß §13b BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung der Bevölkerung nach § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

5.3 Frühzeitige Behördenbeteiligung 

Gemäß §13b BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

5.4 Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats wurde 
am _____________ ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 „Südende“ 
und die Entwurfsbegründung haben vom ________________ bis einschließlich ______________ gem. 
§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen 

5.5 Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 „Südende“ und der Entwurfsbegründung wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben der 
Gemeinde Dersum vom _______________ beteiligt. 

6. Schlussbemerkung/Abwägung 

Die Gemeinde Dersum als Träger der Planungshoheit sichert mit der bauleitplanerischen Erschließung 
in dem von diesem Plan erfassten Bereich eine geordnete städtebauliche Nutzung und Entwicklung. 
Die privaten als auch öffentlichen Belange sind berücksichtigt worden. Der Forderung des BauGB, mit 
dem Bebauungsplan eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, ist durch die 
vorgenommenen Flächenzuweisungen und Festsetzungen ausreichend Rechnung getragen. 

Durch die mit dem Plan beabsichtigte Innenverdichtung wird eine am Wohl der Allgemeinheit orientierte 
flächensparende Bodennutzung gewährleistet. Die Entwässerung des Gebietes über 
Versickerungsanlagen ist ausweislich des Gutachtens möglich. Die verkehrstechnische Erschließung 
kann über die angrenzenden gemeindeeigenen Straßen sichergestellt werden. Eine Überplanung des 
Gebietes ist aus der Sicht von Natur und Landschaft durchführbar, da keine wertigen Biotopstrukturen 
beansprucht werden. Artenschutzrechtliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Der 
Bebauungsplan Nr. 14 „Südende“ ist demnach als vollzugsfähig einzustufen. Nachteilige Auswirkungen 
lassen sich in allen Bereichen nicht erkennen. 
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